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Darmstadt, den 26.11.2021 

Ergebnisprotokoll 

der 1. und konstituierenden Sitzung des Haupt- und Planungsausschusses (HPA) am 

26. November 2021. 

 

 

Tagungsort: Stadthalle Kelkheim 

Beginn: 10:10 Uhr   Ende: 12:13 Uhr 

 

Teilnehmende: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Obere Landesplanungsbehörde: Frau Regierungspräsidentin Lindscheid   

Herr Dr. Beck Frau Güss 

Herr Bleher Herr Hennig 

Herr Langsdorf 

 

 

Regionalverband: Frau Kosan  

 

Schriftführerin:  Frau Ewen 

  



 

 

Seite | 2  

Tagesordnung 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 

2. Wahl der / des Ausschussvorsitzenden 

3. Wahl der / des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 

4. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen aus CDU, SPD, FDP und DIE GRÜNEN vom 02.11.2021 

auf Einrichtung eines Arbeitskreises Grundsatzfragen (AKG) - Drs. Nr. X / 10.0 

5. Zeitplanung für die Neuaufstellung des Regionalplans Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplans 

6. Rechenzentren 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vom 06.04.2021 – Drs. Nr. IX / 148.0 

Änderungsantrag der FDP Fraktion vom 06.05.2021 – Drs. Nr. IX / 148.1 

7. Abschluss des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt Karben, 

Stadtteil Petterweil, Gebiet: „Nördlich der Fuchslöcher“ - Drs. Nr. X / 4.0 

8. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 

Stadt Niddatal, Stadtteil Assenheim, Gebiet: "Am Gollacker" hier: Aufhebung des 

Aufstellungsbeschlusses Nr. IV-234 der Verbandskammer vom 16.12.2020 - Drs. Nr. X / 5.0 

9. Anpassung des Beschlusses über die Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 

Südhessen mit integriertem Regionalen Landschaftsplan im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-

Main an den vergrößerten Geltungsbereich - Drs. Nr. X / 6.0 

10. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Durchführung des Planänderungsverfahrens nach 

Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt Nidda für den Bereich eines neuen Feuerwehrhauses 

im Stadtteil Stornfels - Drs. Nr. X / 7.0 

11. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Durchführung des Planänderungsverfahrens nach 

Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt Nidda für den Bereich eines neuen Feuerwehrhauses 

im Stadtteil Ober-Widdersheim - Drs. Nr. X / 8.0 

12. Aktualisiertes Plankonzept 2.0 - Drs. Nr. X / 9.0 

13. Anfragen 
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zu TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende der Regionalversammlung Südhessen, Herr Kraft, begrüßt die 

Ausschussmitglieder, Frau Regierungspräsidentin Lindscheid, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der oberen Landesplanungsbehörde und des Regionalverbands FrankfurtRheinMain. 

Er stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung form- und fristgerecht erfolgt ist.  

Herr Kraft gibt zunächst die von den Fraktionen benannten Mitglieder des HPA bekannt – siehe 

Anlage. Er führt weiter aus, dass es zu TOP 5 ergänzende Erläuterungen von Frau 

Regierungspräsidentin Lindscheid und Frau Güss geben werde, zu TOP 10 und TOP 11 (Drs. Nrn. 

X / 6.0 und X / 7.0) sei abweichend von der Tagesordnung bzw. vom Beschlussvorschlag lediglich 

eine Kenntnisnahme der Mitglieder erforderlich, zu TOP 12 ein gemeinsamer Änderungsantrag der 

Fraktionen SPD und CDU vom 26.11.2021 - Drs. Nr. X / 9.2 als Tischvorlage vorliege und Herr 

Bleher eine Präsentation zu TOP 12 halten werde. 

 

Zu TOP 2: Wahl der / des Ausschussvorsitzenden 

Herr Röttger (CDU) schlägt Herrn Herbert (SPD) als Ausschussvorsitzenden vor. 

Frau Weyrauch (DIE GRÜNEN) führt aus, dass die Fraktion DIE GRÜNEN diesem Vorschlag nicht 

folgen werde, was nichts mit der vorgeschlagen Person zu tun habe. Man hätte sich jedoch 

gewünscht, dass es im Vorfeld auch Abstimmungen mit den GRÜNEN gegeben hätte 

Da keine weiteren Vorschläge gemacht werden und keine Einwendungen gegen die Durchführung 

einer offenen Abstimmung vorliegen, lässt Herr Kraft offen abstimmen. 

 

Abstimmung: 

Der Haupt- und Planungsausschuss wählt Herrn Gerhard Herbert bei Gegenstimmen den 

Fraktionen DIE GRÜNEN und DIE LINKE zu ihrem Vorsitzenden. 

Herr Gerhard Herbert nimmt die Wahl an. 

 

Zu TOP 3: Wahl der / des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 

Herr Kötter (SPD) schlägt Herrn Kasseckert (CDU) als stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 

vor. 

Da keine weiteren Vorschläge gemacht werden und keine Einwendungen gegen die Durchführung 

einer offenen Abstimmung vorliegen, lässt Herr Kraft offen abstimmen. 

 

Abstimmung: 

Der Haupt- und Planungsausschuss wählt Herrn Heiko Kasseckert bei Gegenstimmen der 

Fraktionen DIE GRÜNEN und Enthaltung von Frau Forßbohm (DIE LINKE) zu ihrem 

stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. 

Herr Heiko Kasseckert nimmt die Wahl an. 
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Zu TOP 4:  Gemeinsamer Antrag der Fraktionen aus CDU, SPD, FDP und DIE GRÜNEN vom 

02.11.2021 auf Einrichtung eines Arbeitskreises Grundsatzfragen (AKG) – 

Drs. Nr. X / 10.0 

 

Beschluss: Der Haupt- und Planungsausschuss stimmt der Drs. Nr. X / 10.0 einstimmig zu. 

 

Zu TOP 5: Zeitplanung für die Neuaufstellung des Regionalplans Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplans 

Frau Regierungspräsidentin Lindscheid weist auf die Wichtigkeit der engen, abgestimmten und 

konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Regionalverband FrankfurtRheinMain (RV) bei der 

Neuaufstellung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan hin. Das 

Vorgehen und der Stand der Bearbeitungen seien mit dem RV abgestimmt.  

Herr Horn führt in seiner Rolle als Verbandsdirektor des RV aus, dass die Zusammenarbeit sowohl 

auf der politischen Ebene als auch auf der Arbeitsebene sehr gut sei. Er hebt hervor, dass sobald 

die Vorgaben für den Regionalplan vorliegen, diese auf die Ebene des Flächennutzungsplans 

transferiert werden müssen. Die Verfeinerung von dem Maßstab 1:100.000 auf 1:25.000 bedeute 

eine vielfältige Arbeit. Auf der Flächennutzungsplanebene sei ein Planzeichenerlass wichtig, da es 

nicht nur die Ausweisung von Siedlungsflächen wie im Regionalplan gebe, sondern fünf weitere 

Kategorien, die kartographiert werden müssen. Dazu stehe man seit dem Jahr 2018 in Gesprächen 

mit dem Ministerium. Der fehlende Planzeichenerlass verzögere den Prozess. 

Er führt weiterhin aus, dass es vor einem halben Jahr eine Betrachtung mit der Maßgabe gab, dass 

im März 2023 der Beschluss über die Offenlage gefasst werden könne. Dabei sei man jedoch noch 

davon ausgegangen, dass es im Jahr 2021 eine Beschlussfassung zum APK 2.0 gebe, was nicht der 

Fall sei. Damals sei überlegt worden, mit einem „Plan-Light“ in den ersten Beteiligungsschritt zu 

gehen. Das bedeute, dass mit den alten Unterlagen aus den 90er Jahren gearbeitet werden würde. 

Von diesem Vorgehen wurde nach einer juristischen Prüfung aber abgeraten, da anschließend ein 

weiterer Beteiligungsschritt notwendig wäre. Außerdem hätte es in der Zwischenzeit rund 20 

Gesetzesänderungen gegeben. Somit wurde dieses Vorgehen aufgegeben, um einen rechtssicheren 

und zukunftsfähigen Plan erstellen zu können.  

Zusätzlich unterliege der RV einer datenbedingten Abhängigkeit vom Land, was trotz 

Interventionsversuchen bis jetzt noch nicht gelöst sei. Die Daten der landesweiten Klimaanalyse 

lägen erst vorläufig vor. Diese müssen ebenfalls auch auf den Maßstab der 

Flächennutzungsplanebene angepasst werden. Kostenintensiven Gutachten, die im 

Zusammenhang mit dem Landschaftsplan beauftragt wurden, lägen erst im Frühjahr 2022 vor. Dazu 

müssen dann die GIS Datensätze detailliert erhoben werden. 

Frau Kosan (RV) ergänzt, dass viele Fremdabhängigkeiten vorlägen und sich daran die 

Arbeitsschritte anschließen würden.  
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Zu TOP 6: Rechenzentren 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vom 06.04.2021 – Drs. Nr. IX / 148.0 

Änderungsantrag der FDP Fraktion vom 06.05.2021 – Drs. Nr. IX / 148.1 

Herr Rock (FDP) führt aus, dass die Fraktionen FDP und DIE GRÜNEN im Vorfeld der Sitzung 

einen gemeinsamen Änderungsantrag ausgearbeitet haben, welchen sie den anderen Fraktionen 

zukommen lassen würden. Herr Urhahn (DIE GRÜNEN) erklärt, dass die Thematik der 

Rechenzentren grundsätzlich diskutiert werden müsse. Dazu wurden die wichtigen Punkte in dem 

gemeinsamen Änderungsantrag festgehalten. Zielsetzung sei es, im aufkommenden Planwerk eine 

Darstellung dieser nicht unerheblichen Industriebauten aufzuführen. 

Herr Röttger (CDU) fragt Frau Regierungspräsidentin Lindscheid, ob sie es für möglich halte, die 

Inhalte der Anträge im RP umzusetzen und wie viele der rund 60 bereits bestehenden Rechenzentren 

Gegenstand von Verfahren waren, die beim RP bzw. RV durchgeführt wurden. 

Frau Regierungspräsidentin Lindscheid erklärt, dass das RP die Vorhaben gerne unterstütze, 

jedoch noch mehr Akteure mitwirken müssten. Sie führt weiter aus, dass mit Sicherheit eine 

Problemlage entstehen werde, wenn sich immer mehr Rechenzentren in Südhessen ansiedeln 

wollen, da die Interessenskollisionen bei Rechenzentren sehr hoch seien. Herr Bleher ergänzt, 

dass das RP in Form von BImSch-Verfahren beteiligt werde. 

Herr Kötter (SPD) führt aus, dass die RVS bereits beschlossen habe, dass die Thematik der 

Rechenzentren bei der Neuaufstellung beachtet werde. Des Weiteren sei es schwierig über das 

Thema zu beraten, ohne den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen FDP und DIE GRÜNEN 

vorliegen zu haben. 

Herr Horn (CDU) erklärt, dass ca. 60 Rechenzentren im Bestand entstanden seien. Diese würden 

an Hochspannungsleitungen liegen. Die Verfahren „Kastengrund“ und „Limesbrücke Staudinger“ 

seien die einzigen Verfahren, bei denen die RVS beteiligt wurde. 

Frau Weyrauch (DIE GRÜNEN) liest den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen FDP und 

DIE GRÜNEN vor. 

Herr Dr. Naas (FDP) erklärt, dass weitere Rechenzentren im Bestand entstehen werden, es jedoch 

darüber hinaus einen erheblichen Druck gebe. Fraglich sei demnach, wie regionalplanerisch 

eingegriffen werden könne. 

Herr Dr. Beck führte aus, dass es planerisch kaum möglich sein werde, flächenbezogene 

Ausweisungen für Rechenzentren zu machen. Jedoch können Grundsätze, wie Energieeffizienz und 

Abwärmenutzung, formuliert werden. 

Herr Gerfelder (SPD) zeigt auf, dass bereits vor zwei Jahren im Eckpunktepapier zum APK 

festgehalten wurde, dass geprüft werden sollte, ob geeignete Flächen für Rechenzentren identifiziert 

und dargestellt werden können. Er fragt das RP, inwiefern dies bereits abgearbeitet wurde.  

Herr Bleher erklärt, dass die Standorte der bestehenden Rechenzentren erfasst wurden. Es wurde 

sich damit befasst, welche Vorgaben es von anderen Akteuren zu Standortkriterien gibt. Lediglich 

das BSI habe ein Standortkriterium hinsichtlich Gefahrenquellen. Diese abstrakten Kriterien wurden 

auf den Regierungsbezirk angewandt. Es wurde untersucht, wo die bestehenden Rechenzentren im 

Verhältnis zu den Gefahrenquellen liegen. Weiterhin wurde geschaut, welche Gewerbeflächen, in 

Bestand oder als Planungsfläche, frei von diesen Restriktionen sind. Dies seien jedoch 

ernüchternde Ergebnisse, da so gut wie keine Flächen übrigbleiben würden. Zusätzlich wurde 
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überlegt, wie die Thematik in Form von Grundsätzen in den Regionalplan aufgenommen werden 

könnte. Dies werde im Eckpunktepapier im März 2022 vorgelegt. 

Herr Urhahn (DIE GRÜNEN) führt aus, dass eine große Flächenkonkurrenz der Rechenzentren zu 

den Logistikunternehmen bestehe. Es sei Aufgabe der Regionalplanung, dies zu steuern. 

Frau Walther (DIE GRÜNEN) plädiert noch einmal dafür, dass es wichtig sei zu klären, auf welcher 

Ebene die Thematik der Rechenzentren geregelt werden könne.  

Herr Kötter (SPD) sagt zu, dass die SPD-Fraktion den gemeinsamen Änderungsantrag prüfe und 

empfiehlt, den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung des HPA zu verschieben. 

Herr Herbert stellt zusammenfassend fest, dass sich mit der Ankündigung eines noch schriftlich 

vorzulegenden gemeinsamen Antrages von GRÜNEN und FDP, die beiden vorliegenden Anträge 

(Drs. Nr. IX / 148.0 und Drs. Nr. IX / 148.1) zum Thema „Rechenzentren“ erledigt haben. Dieser 

werde alsbald vorgelegt und in der Sitzungsrunde Februar/März 2022 behandelt. 

Im Einvernehmen aller wird der Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzungsrunde verschoben. 

 

Zu TOP 7:  Abschluss des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt 

Karben, Stadtteil Petterweil, Gebiet: „Nördlich der Fuchslöcher“ - Drs. Nr. X / 4.0 

Herr Salz (DIE GRÜNEN) fragt, wie mit der Eingabe der Deutschen Bahn bezüglich der Bebauung 

zwischen Friedberg und Bad Vilbel umzugehen ist. Frau Kosan (RV) erklärte, dass die Thematik 

die Bebauungsplanebene betreffe und bereits Gespräche dazu geführt werden. 

Beschluss: Der Haupt- und Planungsausschuss stimmt der Drs. Nr. X / 4.0 mit einer 

Enthaltung von Frau Forßbohm (DIE LINKE) zu. 

 

Zu TOP 8: 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 

die Stadt Niddatal, Stadtteil Assenheim, Gebiet: "Am Gollacker"  

hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. IV-234 der Verbandskammer vom 

16.12.2020 - Drs. Nr. X / 5.0 

Beschluss: Der Haupt- und Planungsausschuss stimmt der Drs. Nr. X / 5.0 einstimmig zu. 

 

Zu TOP 9: Anpassung des Beschlusses über die Neuaufstellung des Regionalen 

Flächennutzungsplans Südhessen mit integriertem Regionalen Landschaftsplan im 

Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main an den vergrößerten Geltungsbereich - 

Drs. Nr. X / 6.0 

Beschluss: Der Haupt- und Planungsausschuss stimmt der Drs. Nr. X / 6.0 einstimmig zu. 

 

Zu TOP 10: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Durchführung des 

Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt Nidda für den 

Bereich eines neuen Feuerwehrhauses im Stadtteil Stornfels - Drs. Nr. X / 7.0 

Herr Herbert weist noch einmal daraufhin, dass lediglich eine Kenntnisnahme erforderlich sei. 

Die Drs. Nr. X / 7.0 wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu TOP 11: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Durchführung des 

Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Stadt Nidda für den 

Bereich eines neuen Feuerwehrhauses im Stadtteil Ober-Widdersheim - 

Drs. Nr. X / 8.0 

Herr Herbert weist noch einmal daraufhin, dass lediglich eine Kenntnisnahme erforderlich sei. 

Die Drs. Nr. X / 8.0 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu TOP 12: Aktualisiertes Plankonzept 2.0 - Drs. Nr. X / 9.0 

Herr Herbert weist darauf hin, dass ein gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen SPD und 

CDU - Drs. Nr. X / 9.2 - als Tischvorlage den Mitgliedern vorgelegt wurde. 

Herr Bleher präsentiert den Arbeitsstand zum Aktualisierten Plankonzept 2.0. Er beantwortet 

Zwischenfragen von Herrn Kasseckert (CDU), Herrn Dr. Naas (FDP) und Herrn Salz (DIE 

GRÜNEN) zu den Themen der Gewichtung der Mobilität gegenüber Klima, inwiefern die im 

aktuellen Regionalplan als Planungsfläche ausgewiesenen noch nicht entwickelten Flächen 

berücksichtigt werden und wie Bodenwerte als Restriktionen aufgenommen werden. Auch sei die 

Landwirtschaft noch nicht berücksichtigt. 

Zum gemeinsamen Änderungsantrag - Drs. Nr. X / 9.2 - führt Herr Röttger (CDU) als Antragsteller 

aus, dass das vorgestellte Zwischenergebnis ein erhebliches regionales Ungleichgewicht aufzeige, 

welches eine Nachsteuerung benötige. Dieses Zwischenergebnis würde so nicht bleiben. Auf dieser 

Basis könne man nicht weiterarbeiten. Er stellte fest, dass selbst bei Berücksichtigung aller von der 

Regionalversammlung vorgegebenen Restriktionen ausreichend Raum zur Entwicklung vorhanden 

sei. Er fordert, dass den Fraktionen schnellstmöglich das zugrunde gelegte Klimagutachten zur 

Verfügung gestellt werde. Weiterhin solle aufgelistet werden, welche Siedlungsflächen > 5 ha 

aufgrund welcher Restriktionen weggefallen seien. Zuletzt fordert er, dass die Folgen der Corona 

Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung und ggfs. die 

Wohnraumbedarfsprognose eingeplant werden.  

Herr Kötter (SPD) bedankt sich für den Einblick in den „Werkstattbericht“, der aufzeige, welche 

Unwuchten in den vorgelegten Zahlen vorlägen, die es zu beseitigen gelte. Er freue sich daher auf 

die künftigen Diskussionen. In diesen sei planerisch und politisch zu entscheiden, wie die Region 

sich wo und wie entwickeln soll. 

Herr Urhahn (DIE GRÜNEN) fügt hinzu, dass in der Sitzungsrunde im März 2022 nicht entschieden 

werden könne, wenn das Gutachten erst Mitte Februar übermittelt werde. 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt Herr Herbert über die Drs. Nr. X / 9.2 abstimmen. 

Beschluss: Der Haupt- und Planungsausschuss stimmt der Drs. Nr. X / 9.2 einstimmig zu. 

 

Zu TOP 13: Anfragen 

Es liegen keine Anfragen vor. 
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Herr Herbert schließt die Sitzung um 12:13 Uhr. 

 

  

 
gez. Ewen 

Herr Herbert 

Vorsitzender des HPA 

Herr Kraft 

Vorsitzender der RVS 

Frau Ewen 

Schriftführerin 
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Anlage 1 
Haupt- und Planungsausschuss 

Wahlperiode X (2021 – 2026) 

Vorsitzender: Gerhard Herbert 

Stellvertreter: Heiko Kasseckert 

Gesamtstärke: 27 Mitglieder, davon benannt von der 

CDU-Fraktion – 9 Mitglieder Harald Buschmann  

Christian Engelhardt 

Thomas Horn 

Heiko Kasseckert 

Helmut Müller 

Stefan Schmitt 

Jan Schneider 

Gregor Sommer 

Sebastian Wysocki 

SPD-Fraktion– 7 Mitglieder Michael Göllner  

Gerhard Herbert 

Rouven Kötter 

Rekha Krings 

Gerald Kummer 

Roger Podstatny 

Dagmar Wucherpfennig 

Fraktion DIE GRÜNEN - 7 Mitglieder Horst Burghardt 

Christof Fink 

Julia Frank-Millman 

Gerhard Salz 

Matthias Schimpf 

Franz Urhahn 

Katy Walther 

FDP-Fraktion – 3 Mitglieder Dr. Stephan Naas 

Moritz Promny 

Annette Rinn 

Fraktion DIE LINKE – 1 Mitglied Brigitte Forßbohm 



Anlage 2

EwenC
Unterstreichen

EwenC
Unterstreichen
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